
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/3/31 97/14/0128
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.2003

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein
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BAO §231;

BAO §92;

VwRallg;

Rechtssatz

Maßnahmen nach § 231 BAO führen nur zu behördeninternen Vorgängen, hinsichtlich derer dem Abgabep8ichtigen

kein Rechtsanspruch zusteht und über die auch keine Bescheide erlassen werden.
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